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Laborordnung 
 
Für das Labor Kommunikationsnetze im Fachbereich Informatik ist die folgende Benutzerordnung 
verbindlich für alle Nutzer:  
 
Allgemeine Regeln:  
 

1. Jeder Nutzer hat sich so zu verhalten, dass andere Nutzer ungestört arbeiten können. Den 
Weisungen des Unterzeichners oder dessen Beauftragten ist unbedingt Folge zu leisten.  

2. Alle Anlagen und Geräte dürfen nur zu Studienzwecken genutzt werden. Insbesondere ist 
die Nutzung der Einrichtungen für gewaltverherrlichende, pornografische, 
volksverhetzende oder beleidigende Darstellungen in Bild, Ton und Schrift ausdrücklich 
untersagt.  

3. Der Aufenthalt in den Laborräumen ist nur während der Laborzeiten und nur den 
zugelassenen Personen erlaubt. Die Zulassung bedarf der Schriftform und erfolgt nach 
einer entsprechenden Unterweisung durch den Unterzeichner oder dessen Beauftragten. 

4. Ein Aufenthalt außerhalb der Laborzeiten ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Unterzeichners oder dessen Beauftragten zulässig.  

5. Die Geräte sind bestimmungsgemäß und pfleglich zu behandeln. Defekte Geräte dürfen 
nicht genutzt werden und sind zu melden.  

6. Im gesamten Laborbereich besteht ein absolutes Rauchverbot. Das Mitbringen und 
Verzehren von Getränken und Speisen im Labor ist untersagt.   

7. Die Benutzung des Druckers ist für alles, was mit der Tätigkeit des Benutzers im Labor in 
Zusammenhang steht, gestattet.  

 
Regeln für den Umgang mit elektronischen Karten oder Komponenten: 
 
Schäden durch elektrostatische Entladung können durch unsachgemäßen Umgang mit 
elektronischen Karten oder Komponenten entstehen und zum völligen Ausfall oder sporadischen 
Fehlern führen.  
Beachten Sie folgende Richtlinien, bevor Sie ein System installieren oder warten: 

1. Tragen Sie stets ein Armband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, wenn Sie mit 
elektronischen Komponenten umgehen. 

2. Verbinden Sie ein Ende des Armbandes mit einer elektrostatischen Entladungsbuchse. 
3. Fassen Sie Karten nur an der Frontplatte und den Rändern an, und berühren Sie nicht die 

Leiterplatte und Verbindungsstecker. 
4. Legen Sie alle ausgebauten Komponenten auf eine antistatische Oberfläche oder in einen 

statischen Abschirmbehälter.  

5. Vermeiden Sie Kontakt zwischen den Karten und Kleidungsstücken. Das Armband schützt 
die Karte nur vor elektrostatischer Entladungsspannung am Körper; es kann trotzdem noch 
Schaden durch elektrostatische Entladungsspannung an der Kleidung entstehen.  

 

Regeln zur Rechnernutzung: 

Es gilt die Benutzerordnung für die Rechnernetze des Fachbereichs Informatik. 
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Regeln zum Datenschutz: 
 
Seiten des Benutzers besteht kein Recht, dass 

1. Daten auf den Rechnern des Labors regelmäßig gesichert werden und dass eine 
Wiederherstellung bei einer Zerstörung der Daten seitens des Benutzers, eines 
Administrators und/oder durch Hardwarefehler teilweise, vollständig und/oder 
zeitbezogen möglich ist. 

2. seine Daten, die auf Rechnern des Labors gespeichert sind, gegen den Zugriff Unbefugter 
geschützt sind. Insbesondere erfolgt das Speichern von personenbezogenen oder 
geheimen  Daten auf Rechnern des FBs auf eigene Gefahr des Benutzers. 

3. im Netz transportierte Daten den oder die Empfänger überhaupt, unbeschädigt, 
unverändert und/oder von Dritten unbesehen erreichen. Besonders e-mail muss in diesem 
Sinne als “elektronische Postkarte“ denn als “elektronischer Brief“ angesehen werden. 

 
Sicherheitsregeln: 
  

1. Bei allen Arbeiten im Labor sind die Vorschriften zum Arbeitsschutz und die Brandschutz-
ordnung zu beachten.  

2. In diesem Labor gelten die üblichen Sicherheitsrichtlinien für elektrische Anlagen in 
Haushalten und öffentlichen Gebäuden nur eingeschränkt! Achten Sie daher immer auf 
freiliegende spannungsführende Teile und berühren Sie diese grundsätzlich nicht! 

3. Vor der erstmaligen Durchführung von gefährlichen Arbeiten – wie z.B. die Benutzung von 
Laboreinrichtungen mit freiliegenden spannungsführenden Teilen, schnell bewegten 
Teilen oder Lasern - hat eine spezielle Unterweisung des Studierenden durch den 
Unterzeichner zu erfolgen. Die erfolgreiche Durchführung der Unterweisung ist schriftlich 
zu dokumentieren. 

4. Gefährliche Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn sich eine zweite Person in 
Rufweite befindet und eine Notfallunterstützung durch die Hochschule zu erwarten ist.  

5. Das Tragen von unfallträchtiger Kleidung sowie unfallträchtigem Schmuck ist nicht zu-
lässig, wenn gefährliche Arbeiten durchgeführt werden.  

6. Arbeiten mit ungeeigneten, unsicheren oder defekten Werkzeugen sind unzulässig.  
7. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht deaktiviert werden. Warnhinweise sind zu beachten.  

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über:  
Not-Ausschalter, Feuermelder, Fluchtwege, das nächste Telefon, den nächsten Ersthelfer und    den   
Erste Hilfe Kasten  
 
Nutzungsberechtigung: 
 
Nutzungsberechtigt sind grundsätzlich alle Studenten und Mitarbeitern der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg, welche die Laborordnung durch Unterschrift anerkannt haben. 
(Die Unterschrift erfolgt auf separatem Blatt) 
            
     Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhmer 
 


